
Thüringer Landtag 99096 Erfurt, den 17.05.2022 
7. Wahlperiode 
 
 Petitionsausschuss 
 

Einladung 
zur 

 
29. Sitzung am Dienstag, dem 24. Mai 2022, um 10:00 Uhr 
 
in Erfurt, Landtag, Plenarsaal  
 
 
Tagesordnung: 
 
 
I. Nichtöffentlicher Sitzungsteil 
 
 
1. Entwurf des Arbeitsberichts des Petitionsausschusses für das Jahr 2021 (§ 103 GO) 
 
2. Zeitplan zur Neugestaltung der Petitionsplattform des Thüringer Landtags 
 
3. Unterrichtung des Petitionsausschusses durch den Bürgerbeauftragten  
    gemäß § 1 Abs. 4 ThürBüBG 
 
4. Beratung und gegebenenfalls Entscheidung über folgende Petitionen: 
 
a) Petitionen, deren Veröffentlichung beantragt wurde 
 
E-186/22; E-222/22; E-29/22; E-200/22; 
E-201/22; E-223/22   
 
b) Staatskanzlei  
 
E-118/22; E-8/22   
            
c) Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz   (11:00 Uhr)* 
           Lüftungspause ab ca. 11:15 Uhr 
        Abteilung 2 
E-44/22; E-169/22; E-210/21; E-374/21; 
E-221/22    
 
        Abteilung 3  
E-109/21; E-89/21    
 
        Abteilung 4  
E-13/22; E-41/22; E-752/21; E-64/22; 
E-768/21; E-572/19    
 
 
 
____________________________________________________ 
An die Mitglieder des Petitionsausschusses sowie des Innen- und Kommunalausschusses 
Nachrichtlich den Ministerien 

 



d) Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft     (11:45 Uhr)* 
        Abteilung 2 
E-599/21-BE-606/21    
 
        Abteilung 3 
E-584/21; E-566/21   
 
        Abteilung 4 
E-468/21-BE-477/21; E-3/21; E-756/19;  
E-63/21; E-573/20; E-300/20   
 
        Abteilung 5 
E-187/21; E-84/22     
 
e) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport     (12:45 Uhr)*  
           Lüftungspause ab ca. 12:50 Uhr 
E-767/21; E-185/21; E-329/21; E-757/21; 
E-769/21; E-20/22; E-703/21; E-638/20;  
E-653/21; E-758/21; E-740/21; E-67/22;  
E-611/21; E-746/21    
 
f) Finanzministerium          
 
E-96/22    
 
g) Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz    (13:35 Uhr)* 
 
E-539/21-BE-200/21    
 
h) Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie  (13:40 Uhr)*  
 
E-42/22-BE-49/22; E-22/22; E-57/22;  
E-87/22; E-140/22; E-31/22; E-100/22;  
E-4/22; E-732/21; E-421/20-BE-368/20; 
E-771/19; E-58/22; E-45/22; E-46/22;  
E-88/22; E-262/21; E-15/22 
 
i) Ministerium für Inneres und Kommunales     (14:15 Uhr)*  
        Abteilung 2 
E-56/22; E-89/22   
 
        Abteilung 3  
E-436/21; E-82/22; E-422/21-BE-408/21;  
E-59/22; E-21/22; E-615/21; E-626/21; 
E-627/21; E-629/21; E-71/22; E-616/21 
 
        Abteilung 4  
E-95/22; E-720/21; E-448/20    
 
j) Petitionen ohne Beteiligung der Landesregierung oder von Behörden  
 
E-185/22; E-78/22; E-147/22; E-158/22; 
E-166/22; E-72/22; E-121/22; E-80/22;  
E-101/22; E-102/22; E-103/22; E-114/22;  
E-106/22; E-117/22; E-733/21; E-735/21;  
E-708/21; E-711/21; E-724/21; E-728/21;  



E-729/21; E-751/21; E-736/20; E-758/20; 
E-298/21; E-685/21; E-691/21; E-501/20;  
E-199/21  
 
k) Petitionen, die an zuständige Stellen weitergeleitet wurden 
 
E-124/22; E-204/22   
 
l) Petitionen, die zurückgezogen wurden 
 
E-93/22    
 
 
II. Öffentlicher Sitzungsteil  
 
 
1. Modernes Wahlrecht für Thüringer Kommunen      (15:00 Uhr) 
    Petition E-696/21 
    hier: Anhörung (Beratung gemäß § 16 Abs. 1 S. 2)**  
 
    Zur Anhörung Eingeladener: 
    Herr Ralf-Uwe Beck 
 
2. Einrichtung Härtefallfonds für rückwirkend erhobene     (18:00 Uhr)  
    Straßenausbaubeiträge 
    Petitionen E-650/21, E-666/21, E-668/21, E-673/21, E-674/21,  
    E-675/21, E-676/21, E-677/21, E-678/21, E-679/21 
    hier: Anhörung (Beratung gemäß § 16 Abs. 1 S. 1)** 
 
    Zur Anhörung Eingeladener: 
    Herr Sascha Wüstemann 
 
 

Müller 
Vorsitzende 

 
 
 
Hinweise: 
*Die Uhrzeiten für die jeweiligen Ministerien sind aufgrund der vorgeschriebenen Lüftungspausen ungefähre Richtwerte 
**Einbeziehung des InnKA in den öffentlichen Sitzungsteil gemäß § 16 Abs. 1 S. 3 ThürPetG 
 
Die Hinweise beziehen sich auf den Basismaßnahmeplan zum Schutz vor dem Corona-Virus im Thüringer Landtag (vergleiche 
hierzu auch die Hausverfügung der Landtagspräsidentin vom 29. April 2022). Der Basismaßnahmeplan beziehungsweise die 
damit verbundenen Hygieneregeln sind unter dem folgenden Link auf der Homepage des Thüringer Landtags abrufbar: 
https://www.thueringerlandtag.de/aktuelles/aktuelles/basismassnahmeplan-zum-schutz-vor-dem-corona-virus/).  
 
Unter Bezugnahme auf den mit Wirkung vom 2. Mai 2022 in Kraft getretenen Basismaßnahmeplan zum Schutz vor dem 
Corona-Virus im Thüringer Landtag und die Hausverfügung der Landtagspräsidentin vom 29. April 2022 wird darauf 
hingewiesen, dass der Zutritt zu den Ausschusssitzungen im Thüringer Landtag weiterhin Beschränkungen unterliegt.  
 
Grundlage des Basismaßnahmeplans ist die 3G-Regelung für externe Personen, wonach nur geimpfte, genesene oder 
getestete externe Personen Zutritt zum Thüringer Landtag erhalten. Beim Zugang zum Thüringer Landtag werden externe 
Personen hinsichtlich der 3G-Regelung kontrolliert. Ausgenommen sind die Mitglieder des Kabinetts und die 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sowie der Präsident des Verfassungsgerichtshofs und die Präsidentin des 
Rechnungshofs. Für andere Personen besteht die Möglichkeit, eine Sondergenehmigung zu beantragen. Diese wird von der 
Landtagspräsidentin oder in ihrem Auftrag durch den Direktor beim Landtag unter den Voraussetzungen erteilt, dass eine FFP-
2-Maske für die Dauer des Aufenthalts getragen wird und der Zutritt für den Parlamentsbetrieb erforderlich ist.  
 
Die Selbsteinschätzung zum Gesundheitszustand erfolgt im Rahmen der Eigenverantwortung. Bei Vorliegen von Symptomen 
einer COVID-19-Erkrankung (unter anderem Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, erhöhte 
Temperatur oder Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs- /Geschmackssinns, allgemeine Schwäche) ist von einem Zutritt 
zum Thüringer Landtag abzusehen.  



 
Es besteht im Thüringer Landtag grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske bei der 
Nutzung aller allgemein zugänglichen Bereiche (u.a. Flure, Fahrstühle, Toiletten und Landtagsrestaurant - außer am Sitzplatz -). 
Vom Tragen einer FFP2-Maske sind Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre befreit; ebenso sind Kinder unter 6 Jahre vom Tragen 
einer medizinischen Maske befreit. Die Grundsätze zur Maskenpflicht gelten auch für Plenar- und Ausschusssitzungen (außer 
bei Redebeiträgen und am Sitzplatz).  
 
Für eine generelle Freistellung von der Maskenpflicht muss ein schriftlicher Antrag unter Vorlage eines qualifizierten 
ärztlichen Attests bei der Landtagspräsidentin gestellt werden. Eine Zustimmung ergeht nur in Verbindung mit einem 
zusätzlichen Nachweis gemäß der 3G-Regelung (Corona-Negativtest darf nicht älter als 24 Stunden sein).  
 
Die wesentlichen Maßnahmen in Bezug auf Ausschusssitzungen im Einzelnen:  
 

� Mindestabstand 1,5 Meter  

� Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske in den allgemein zugänglichen Bereichen (Eingangsbereiche, Flure,  
   Treppenhäuser, Lobby, Fahrstühle, Toiletten, Teeküchen und Landtagsrestaurant sowie Landtagsbibliothek) sowie im  
   Plenarsaal und den Ausschusssitzungsräumen (außer bei Redebeiträgen und am Sitzplatz)  

� AHA-L-Regelung, insbesondere Reduzierung physischer Kontakte im Landtagsgebäude und den Außenstellen auf ein 
   notwendiges Minimum  

� Zutritt für externe Personen gemäß der 3G-Regelung; die Bescheinigung über das Vorliegen eines negativen Testergebnisses 
   mittels Antigen-Schnelltest zum Ausschluss einer Infektion mit SARS-CoV-2 in der Schule wird anerkannt (Gültigkeitsdauer 48 h)  

� für Besuchergruppen wird im Funktionsgebäude ein gesonderter Bereich unter Einbeziehung der Tribüne, des Besucher- 
   zentrums (F 125/125a) sowie des Flurs (Süd- und Ostseite) und der Toiletten im 1. OG eingerichtet  

� nach 75 Minuten ist bei Ausschusssitzungen eine Lüftungspause von 20 Minuten vorzusehen 


